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Satzung zur Änderung der Satzung für die  
Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt München  
(Bezirksausschuss-Satzung) 

vom 29. April 2020

Die Landeshauptstadt München erlässt auf Grund von Art. 23, 
60 Abs. 2 und 5 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bay-
ern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 
(GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 23.12.2019 (GVBI. S. 737), folgende Satzung:

§ 1

Die Satzung für die Bezirksausschüsse der Landeshauptstadt 
München (Bezirksausschuss-Satzung) vom 10.12.2004 (MüABl. 
S. 553, ber. MüABl. 2005 S. 12), zuletzt geändert durch Sat-
zung vom 28.02.2020 (MüABl. S. 193), wird wie folgt geändert:

Nach § 22 a wird folgender § 22 b eingefügt:

„§ 22 b Sonderausschuss

(1) Aufgrund der Coronapandemie in München kann der 
Bezirks ausschuss die Bildung eines Sonderausschusses be-
schließen, der die Aufgaben des Bezirksausschusses über-
nimmt. Die Bildung vorberatender Unterausschüsse bleibt  
davon unberührt. Die Tätigkeit des Sonderausschusses endet 
mit Ablauf des 02.08.2020. Seine Größe wird durch Beschluss 
fest gelegt. 

(2) § 22 Abs. 2 bis 4 gelten für den jeweiligen Sonderaus-
schuss entsprechend.“

§ 2

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraft. 

(2) Die Satzung tritt am 03.08.2020 außer Kraft.

Der Stadtrat hat die Satzung am 29.04.2020 beschlossen.

München, 29. April 2020 Dieter Reiter
  Oberbürgermeister
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